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15. Rundschreiben an unsere Mandanten zur Corona-Krise 

Wieder ist etwas Zeit ins Land gegangen und neue Regelungen zu entsprechenden  

Corona-Hilfsprogrammen sind dazu gekommen beziehungsweise bestehende haben sich 

konkretisiert.  

Mit diesem Brief möchten wir Sie wieder auf dem Laufenden halten und über wichtige 

Neuerungen und Besonderheiten informieren: 

Neuerungen bei der Überbrückungshilfe III 

 Unternehmen der Veranstaltungs- und Reisewirtschaft können eine Anschubhilfe in 

Höhe von 20% der Lohnsumme erhalten, die im entsprechenden Referenzmonat 2019 

angefallen wäre 

 Veranstaltungs- und Kulturbranche kann zusätzlich Ausfall- und 

Vorbereitungskosten, die bis zu 12 Monate vor Beginn des geplanten 

Veranstaltungsdatums angefallen sind, geltend machen 

 In Härtefällen können alternative Vergleichszeiträume zur Ermittlung des 

Umsatzrückgangs aus 2019 herangezogen werden 

 Junge Unternehmen bis zum Gründungsdatum 31. Oktober 2020 sind ab jetzt 

antragsberechtigt 

 Unternehmen und Soloselbständige erhalten ein nachträgliches Wahlrecht zwischen 

Neustarthilfe und Überbrückungshilfe III (nur über Steuerberater/WP zu beantragen) 

im Zeitpunkt der Schlussabrechnung 

 Sonderabschreibungen als Fixkosten für verderbliche Ware oder Saisonartikel jetzt 

auch für Großhändler möglich 

 Neuer Eigenkapitalzuschuss in besonderen Fällen 

Eigenkapitalzuschuss im Rahmen der Überbrückungshilfe III 

 Anspruchsberechtigte: Unternehmen mit Umsatzeinbruch von mindestens 50% in 

mindestens 3 Monaten im Zeitraum 11/20 bis 06/21 

 Höhe: bis zu 40% des Betrages, den das Unternehmen für die förderfähigen 

Fixkosten der Positionen Nr.1 bis 11. bekommt 

 Staffelung der Höhe: ab 3. Monat Umsatzeinbruch > 50% beträgt Förderung 25%, ab 

4. Monat 35% und ab 5. Monat 40% 

 Der Eigenkapitalzuschuss wird zusätzlich im Rahmen der Überbrückungshilfe III 

gewährt 

Novemberhilfen/Dezemberhilfen 

 Antragstellung unter den bekannten Voraussetzungen immer noch bis zum 30.04.2021 

möglich 

Sonstiges 

 Entscheidung des LAG Düsseldorf: Kein Urlaubsanspruch bei Kurzarbeit 0 - 

allerdings Zulassung der Revision beim BAG 
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 Der Arbeitgeber muss selbst entscheiden, ob er eine Kürzung des Urlaubsanspruchs 

vornimmt oder erst die Rechtsprechung des BAG abwartet - die Entscheidung können 

wir nicht selbst bei der Lohnabrechnung treffen!   

 Stundungsanträge für fällige Steuerzahlungen, die bis zum 30.06.2021 fällig sind, 

bleiben bei Betroffenheit durch die Corona Pandemie weiterhin möglich 

 Es können weiterhin Anpassungsanträge für Steuervorauszahlungen gestellt werden 

 Auch Vollstreckungsmaßnahmen können weiterhin ausgesetzt werden 

 In beratenen Fällen verlängert sich die Abgabefrist der Steuererklärungen 2019 bis 

zum 31.08.2021 

 Der Zinslauf für die Steuernachzahlungen 2019, welche wie o.g. verlängert wurden, 

beginnt erst am 01.10.2021 

 Auch die Abgabefristen der Lohnsteueranmeldungen können laufend jeweils bis zu 

2 Monate verlängert werden, wenn der Mandant durch Corona betroffen ist 

Weitere Hinweise 

 In 2020 und 2021 gibt es eine Wiedereinführung der degressiven Afa bis zu 25% der 

AK  

 Senkung der Nutzungsdauer von Computer - Hardware und – Software ab 2021 auf  

1 Jahr 

 Inanspruchnahme dieser Sofortabschreibung auch für den Restwert für bereits vor 

2021 erworbene WG in 2021 möglich 

 Verbesserung bei den Investitionsabzugsbeträgen: sofern eine Auflösung mangels 

Anschaffung in 2020 notwendig wäre, wird dies bis auf 2021 verlängert 

 Die Höhe des IAB wird ab 2020 auf 50% der zukünftigen AK erhöht 

 Es wird eine einheitliche Gewinngrenze von 200.000 EUR eingeführt - 

Betriebsvermögen ist nicht mehr entscheidend 

 

Wir hoffen, dieser Brief hat wieder etwas geholfen und wir wünschen Ihnen, dass Sie schön 

gesund bleiben! 

Selbstverständlich halten wir Sie weiterhin auf dem Laufenden! Ihr Team der Concordia 

Revision GmbH. Bei Rückfragen melden Sie sich bitte bei uns! 

 


